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274. Bundesgesetz: Steuerrechtliche Behandlung der Bezüge der Mitglieder der Organe der

Gesetzgebung, bestimmter oberster Organe der Vollziehung, des Präsidenten
und des Vizepräsidenten des Rechnungshofes sowie der Mitglieder des Ver-
fassungsgerichtshofes und im Zusammenhang damit stehende Vorschriften

275. Bundesgesetz: Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953

2 7 3 . Bundesgesetz vom 9. Juli 1972 über
die Bezüge und Pensionen der obersten

Organe des Bundes (Bezügegesetz)
Der Nationalrat hat beschlossen:

ABSCHNITT I

Artikel I

§ 1. (1) Dem Bundespräsidenten, den Mitglie-
dern des Nationalrates, des Bundesrates und der
Bundesregierung, den Staatssekretären, den Lan-
deshauptmännern sowie dem Präsidenten und
dem Vizepräsidenten des Rechnungshofes ge-
bühren Bezüge.

(2) Außer den Bezügen gebühren den in
Abs. 1 genannten obersten Organen des Bundes
Sonderzahlungen.

§ 2. (1) Die Bezüge sind im voraus am Anfang
eines jeden Monates, und zwar beginnend mit
dem Monat, in dem die Angelobung geleistet
wird, auszuzahlen.

(2) Mit dem Ausscheiden aus der Funktion
erlischt der Bezugsanspruch.

Artikel II

§ 3. Der Anfangsbezug eines Mitgliedes des
Nationalrates entspricht dem jeweiligen Gehalt
eines Bundesbeamten des Dienststandes der All-
gemeinen Verwaltung, Dienstklasse IX, Gehalts-
stufe 1, zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen.

§ 4. Der Anfangsbezug eines Mitgliedes des
Bundesrates beträgt 50 v. H. des Anfangsbezuges
eines Mitgliedes des Nationalrates.

§ 5. (1) Der Bezug des Bundespräsidenten ent-
spricht 400 v. H. des jeweiligen Gehaltes eines
Bundesbeamten des Dienststandes der Allgemei-
nen Verwaltung, Dienstklasse IX, Gehalts-
stufe 6, zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen.

(2) Außerdem gebührt dem Bundespräsidenten
für außerordentliche Auslagen eine angemessene

Vergütung, die für jedes Verwaltungsjahr fest-
zusetzen ist.

§ 6. Der Anfangsbezug des Bundeskanzlers, des
Vizekanzlers, eines Bundesministers, eines Lan-
deshauptmannes und des Präsidenten des Rech-
nungshofes beträgt 200 v. H., der eines Staats-
sekretärs und des Vizepräsidenten des Rech-
nungshofes 180 v. H. des Anfangsbezuges eines
Mitgliedes des Nationalrates.

§ 7. (1) Die Mitglieder des Nationalrates rücken
nach jeweils zwei Jahren in die nächsthöhere Ge-
haltsstufe der Dienstklasse IX vor. Ebenso er-
höhen sich auch die Bezüge der anderen im § 1
Abs. 1 erwähnten obersten Organe — mit Aus-
nahme des Bundespräsidenten — entsprechend.

(2) Zeiten, die als Bundespräsident, als Mit-
glied der Bundesregierung, als Staatssekretär, als
Landeshauptmann, als Mitglied einer Landes-
regierung, als Präsident oder Vizepräsident des
Rechnungshofes zurückgelegt wurden, sind zur
Gänze für die Vorrückung in höhere Bezüge
anzurechnen.

(3) Zeiten, die als Mitglied des Nationalrates,
des Bundesrates oder eines Landtages zurück-
gelegt wurden, sind den Organen im Sinne des
Abs. 2 zu einem Drittel für die Vorrückung in
höhere Bezüge anzurechnen.

(4) Zeiten, die als Mitglied des Nationalrates
oder eines Landtages zurückgelegt wurden, sind
den Mitgliedern des Bundesrates, Zeiten, die als
Mitglied des Bundesrates oder eines Landtages
zurückgelegt wurden, sind den Mitgliedern des
Nationalrates zur Gänze für die Vorrückung in
höhere Bezüge anzurechnen.

§ 8. (1) Der Bezug der Präsidenten des Natio-
nalrates, des Vorsitzenden des Bundesrates und
seiner Stellvertreter erhöht sich für die Dauer
ihrer Amtstätigkeit um eine Amtszulage, die
90 v. H. des ihnen gebührenden Bezuges (§§ 3, 4
und 7) beträgt; der Bezug der Obmänner der
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Klubs (im Falle der Bestellung eines Geschäfts-
führenden Klubobmannes, der den Klubobmann
regelmäßig in der Präsidialkonferenz, gemäß § 14
Abs. 2 der Geschäftsordnung des Nationalrates
vertritt, jedoch nur der Bezug dieses Geschäfts-
führenden Klubobmannes) erhöht sich für die
Dauer ihrer Amtstätigkeit um eine Amtszulage,
die 66 v. H. des ihnen gebührenden Bezuges
(§§ 3, 4 und 7) beträgt.

(2) Die Amtszulage gebührt den Präsidenten
des Nationalrates von dem Monat an, in dem sie
gewählt werden, dem Vorsitzenden des Bundes-
rates und seinen Stellvertretern von dem Monat
an, in dem ihre Berufung zum Vorsitzenden oder
ihre Wahl zu Stellvertretern erfolgt, den Obmän-
nern der Klubs von dem Monat ihrer Bestellung
an.

§ 9. (1) Den Mitgliedern der Bundesregierung,
den Staatssekretären sowie dem Präsidenten und
dem Vizepräsidenten des Rechnungshofes gebührt
für außerordentliche Auslagen eine Vergütung im
Ausmaß von 7000 S pro Monat.

(2) Den Präsidenten des Nationalrates, dem
Vorsitzenden des Bundesrates und seinen Stellver-
tretern gebührt für außerordentliche Auslagen
gleichfalls eine Vergütung. Diese beträgt für die
Präsidenten des Nationalrates und den Vorsitzen-
den des Bundesrates 7000 S pro Monat, für die
Stellvertreter des Vorsitzenden des Bundesrates
3500 S pro Monat.

§ 10. (1) Mitglieder der Bundesregierung,
Staatssekretäre, Landeshauptmänner und der
Präsident sowie der Vizepräsident des Rech-
nungshofes erleiden, wenn sie Bedienstete einer
öffentlich-rechtlichen Körperschaft, einer solchen
Stiftung, Anstalt oder eines solchen Fonds sind,
deren Dienstrecht hinsichtlich Gesetzgebung in
die Kompetenz des Bundes fällt, als solche in
ihrer dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung
keine Einbuße. Ihr Diensteinkommen, ihre Ruhe-
oder Versorgungsgenüsse werden jedoch, solange
sie einen im § 6 bezeichneten Bezug erhalten,
so weit stillgelegt, als sie nicht einen Bezug auf
Grund dieses Gesetzes übersteigen. Die Zeit der
Stillegung ist für die Bemessung des Ruhe- oder
Versorgungsgenusses ohne Leistung eines Pen-
sionsbeitrages anrechenbar. Eine bestehende
Sozialversicherung wird durch die Stillegung
nicht berührt.

(2) Bei Mitgliedern der Bundesregierung, bei
Staatssekretären, bei Landeshauptmännern und
beim Präsidenten sowie beim Vizepräsidenten des
Rechnungshofes, die Bedienstete (Empfänger
eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses) einer
öffentlich-rechtlichen Körperschaft, einer solchen
Stiftung, Anstalt oder eines solchen Fonds sind,
deren Dienstrecht hinsichtlich Gesetzgebung nicht

in die Kompetenz des Bundes fällt, verringert
sich der im § 6 genannte Bezug um ihr Netto-
diensteinkommen (um ihren Nettoruhe- oder
Nettoversorgungsgenuß), soweit nicht in den für
sie geltenden Dienstrechtsvorschriften die Still-
legung des Diensteinkommens (Ruhe- bzw. Ver-
sorgungsgenusses) für den Fall vorgesehen ist,
daß sie einen im § 6 genannten Bezug erhalten.
Unter dem Nettodiensteinkommen (Nettoruhe-,
Nettoversorgungsgenuß) sind die steuerpflich-
tigen Einkünfte aus Dienstverhältnissen im Sinne
des ersten Satzes (der steuerpflichtige Ruhe-, Ver-
sorgungsgenuß), vermindert um die darauf ent-
fallende Lohnsteuer, einschließlich der Beiträge
und der Sonderabgabe vom Einkommen, zu ver-
stehen.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sowie
der §§ 6 und 7 gelten sinngemäß auch für die im
Art. 71 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der
Fassung von 1929 genannten Personen.

§ 11. Für die Ermittlung der Höhe der Sonder-
zahlung gilt § 3 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956,
BGBl. Nr. 54, sinngemäß.

§ 12. (1) Die obersten Organe haben einen
monatlichen Pensionsbeitrag sowie einen Pen-
sionsbeitrag von jeder Sonderzahlung zu entrich-
ten.

(2) Der monatliche Pensionsbeitrag beträgt für
Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates
5 v. H., für die übrigen im § 1 Abs. 1 genannten
obersten Organe 7 v. H. des Bezuges und der
Sonderzahlungen.

(3) Werden als Mitglied eines Landtages ver-
brachte Zeiten gemäß § 25 Abs. 2 lit. b einge-
rechnet, so sind nachträglich 5 v. H. der als Mit-
glied des Landtages erhaltenen Entschädigung
samt Sonderzahlungen als Beitrag zu leisten.

§ 13. Der Beitrag, den der Bund nach den
bestehenden Bestimmungen den einzelnen Län-
dern als Entschädigung für die Stellvertreter des
Landeshauptmannes zu leisten hat, beträgt
80 v. H. des einem Landeshauptmann nach § 6
zukommenden Anfangsbezuges.

§ 14. (1) Die Mitglieder der Bundesregierung,
die Staatssekretäre, die Landeshauptmänner und
der Präsident sowie der Vizepräsident des Rech-
nungshofes erhalten, wenn sie ununterbrochen
mindestens sechs Monate im Amt waren, für die
Dauer von drei Monaten, wenn sie ununter-
brochen mindestens ein Jahr im Amt waren,
für die Dauer von sechs Monaten, wenn sie aber
ununterbrochen mindestens drei Jahre im Amt
waren, für die Dauer eines Jahres nach Beendi-
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gung ihrer Amtstätigkeit den ihnen im Monat
des Ausscheidens gebührenden Bezug. Sie erhalten
diesen Bezug für die Dauer von sechs statt drei
Monaten bzw. von einem Jahr statt sechs Mo-
naten, wenn nicht mindestens ein Jahr nach Be-
endigung ihrer Amtstätigkeit ein Ruhebezug an-
fällt (§ 39 Abs. 1). Ein Ausscheiden aus dem Amt
unter Betrauung mit der Fortführung der Ver-
waltung (Art. 71 B-VG) gilt nicht als Unter-
brechung der Amtstätigkeit. § 10 Abs. 1 und 2
findet sinngemäß Anwendung.

(2) Die Mitglieder des Nationalrates erhalten
nach Beendigung der Funktionsausübung eine
einmalige Entschädigung. Diese Entschädigung
beträgt, wenn sie während einer Gesetzgebungs-
periode die Funktion ausübten, das Dreifache,
wenn sie während zweier aufeinanderfolgender
Gesetzgebungsperioden die Funktion ausübten,
das Sechsfache, wenn sie aber während dreier
aufeinanderfolgender Gesetzgebungsperioden die
Funktion ausübten, das Zwölffache des ihnen
im Monat des Ausscheidens gebührenden Be-
zuges. Die Entschädigung beträgt statt des Drei-
fachen bzw. Sechsfachen das Sechsfache bzw.
Zwölffache, wenn das Mitglied ausscheidet, ohne
daß mindestens ein Jahr nach dem Ausscheiden
ein Ruhebezug anfällt (§ 27 Abs. 1).

(3) Nach den gleichen Grundsätzen erhalten
die Mitglieder des Bundesrates nach Beendigung
der Funktionsausübung den ihnen im Monat des
Ausscheidens gebührenden Bezug, wobei an Stelle
der Gesetzgebungsperiode des Nationalrates die
Gesetzgebungsperiode jenes Landtages gilt, der
das Mitglied des Bundesrates entsendet hat.

(4) Scheidet ein Mitglied des Nationalrates
oder ein Mitglied des Bundesrates durch Tod aus
seiner Funktion aus, so sind die nach den Abs. 2
und 3 zustehenden Bezüge im Ausmaß von
50 v. H. an die Verlassenschaft anzuweisen.

(5) Endet die Funktion eines Mitgliedes des
Nationalrates oder des Bundesrates, so werden
ihm für die Berechnung der Ansprüche nach den
Abs. 2 und 3 die Gesetzgebungsperioden des
Nationalrates bzw. des entsendenden Landtages,
während der er der anderen gesetzgebenden
Körperschaft des Bundes angehört hat, zugezählt,
wenn eine Weiterzahlung der Entschädigung nach
dem Bundesgesetz vom 12. Dezember 1946,
BGBl. Nr. 23/1947, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 135/1948 und BGBl. Nr. 11/
1955, oder eine einmalige Entschädigung nach
diesem Bundesgesetz für diese frühere Mitglied-
schaft nicht geleistet worden ist. Gehörte ein
Mitglied der gesetzgebenden Körperschaften
während ein und derselben Gesetzgebungs-
periode zeitweilig dem Nationalrat und zeit-
weilig dem Bundesrat an, so ist bei der Berech-

nung der Entschädigung nach Abs. 2 nur eine
Periode zugrunde zu legen.

Artikel III

§ 15. Für. die in diesem Bundesgesetz geregel-
ten Bezüge gilt — unbeschadet der Bestimmung
des § 2 Abs. 1 und 2 — auch der Monat als
ganzer, in den der Beginn oder das Ende der
Amtswirksamkeit fällt.

§ 16. (1) Gebühren nach diesem Bundesgesetz
für denselben kalendermäßigen Zeitraum meh-
rere Bezüge, so wird nur einer, und zwar der
jeweils höhere Bezug, ausgezahlt.

(2) Bestünden nach diesem Bundesgesetz neben-
einander Ansprüche auf Fortzahlung des Bezuges
nach § 14 Abs. 1 und auf eine einmalige Ent-
schädigung nach § 14 Abs. 2 oder Abs. 3, so ge-
bührt lediglich der sich aus dem höheren An-
spruch ergebende Betrag.

§ 17. (1) Dem Bundespräsidenten, den Mit-
gliedern der Bundesregierung, den Staatssekre-
tären, den Landeshauptmännern und dem Präsi-
denten sowie dem Vizepräsidenten des Rech-
nungshofes gebühren eine Amtswohnung und
ein Dienstwagen. Wird ihnen eine Amtswohnung
bzw. ein Dienstwagen nicht zur Verfügung ge-
stellt, so ist ihnen eine Entschädigung zu ge-
währen. Die Entschädigung für die Amtswohnung
beträgt 15 v. H. des Bezuges. Die Entschädigung
für den Dienstwagen wird unter Berücksichtigung
der mit der Beistellung verbundenen Betriebs-
kosten vom Bundesminister für Finanzen be-
stimmt. Die Entschädigungen gebühren zwölf-
mal jährlich.

(2) Den Präsidenten des Nationalrates und dem
Vorsitzenden des Bundesrates gebühren gleich-
falls eine Amtswohnung und ein Dienstwagen.
Wird ihnen eine Amtswohnung bzw. ein Dienst-
wagen nicht zur Verfügung gestellt, so ist ihnen
eine Entschädigung zu gewähren, deren Höhe
nach den Bestimmungen des Abs. 1 zu berechnen
ist. Die Entschädigungen gebühren zwölfmal jähr-
lich.

§ 18. (1) Der Bundespräsident, die Mitglieder
des Nationalrates und die Mitglieder des Bundes-
rates, die Mitglieder der Bundesregierung, die
Staatssekretäre, der Präsident sowie der Vize-
präsident des Rechnungshofes sowie die Landes-
hauptmänner haben Anspruch auf unentgeltliche
Beförderung innerhalb des Gebietes der Repu-
blik Österreich auf Grund einer vom Bundes-
minister für Verkehr abgaben- und gebühren-
frei auszustellenden, für alle Wagenklassen gül-
tigen Fahrkarte:

1. auf sämtlichen Eisenbahnlinien der Öster-
reichischen Bundesbahnen und der dem öffent-
lichen Personenverkehr dienenden Privatbahnen,
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mit Ausnahme der Straßenbahnen, Seilschwebe-
bahnen und Standseilbahnen;

2. auf allen Schiffahrtslinien, soweit sie dem
öffentlichen Personenverkehr dienen;

3. auf allen Kraftfahrlinien der Österreichi-
schen Postverwaltung und der Österreichischen
Bundesbahnen, soweit sie dem öffentlichen Per-
sonenverkehr dienen.

(2) Für diese Fahrkarten ist an die beteiligten
Verwaltungen eine angemessene, von der Bun-
desregierung alljährlich festzusetzende Entschädi-
gung zu entrichten.

(3) Mitglieder des Nationalrates sowie Mit-
glieder des Bundesrates haben darüber hinaus
Anspruch auf einen Ersatz der Kosten für ihre
Schlafwagenplätze oder Flugkarten, sofern sie zur
Anreise vom Wohnort oder, wenn sie sich in
ihrer Eigenschaft als Abgeordnete oder Bundes-
räte außerhalb ihres Wohnortes, jedoch im In-
land, aufhalten, vom Aufenthaltsort zur Tagung
des Nationalrates oder Bundesrates bzw. eines
Ausschusses der beiden Organe der Bundesgesetz-
gebung oder zu einer beim Präsidenten des
Nationalrates bzw. beim Vorsitzenden des Bun-
desrates angemeldeten Klubtagung oder zur An-
reise zu einer Veranstaltung, an der sie
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des National-
rates oder des Bundesrates teilnehmen, einen
Schlafwagen oder ein Flugzeug benützen. Ent-
sprechendes gilt für die Rückreise. Die Gebühr
für die Benützung des Schlafwagens oder des
Flugzeuges wird gegen Vorweis der Schlafwagen-
oder Flugkarte von der Kanzlei des Präsidenten
des Nationalrates vergütet.

(4) Den Mitgliedern des Nationalrates und des
Bundesrates, die ihren ordentlichen Wohnsitz
außerhalb Wiens haben, gebührt als Ersatz für
den zusätzlichen Aufwand, der ihnen aus dem
entfernten Wohnsitz entsteht, eine für die Be-
messung des Ruhebezuges nicht anrechenbare
Entfernungszulage. Diese beträgt bei einem
Wohnsitz in den Bundesländern Burgenland,
Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark
10 v. H., in den Bundesländern Salzburg und
Kärnten 15 v. H. und in den Bundesländern
Tirol und Vorarlberg 20 v. H. des Bezuges eines
Bundesbeamten der Allgemeinen Verwaltung,
Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6. Die Entfernungs-
zulage gebührt zwölfmal jährlich.

§ 19. (1) Das Ausmaß der Vergütungen für
Dienstreisen der Mitglieder der Bundesregierung,
der Staatssekretäre und des Präsidenten sowie
des Vizepräsidenten des Rechnungshofes richtet
sich nach den Vorschriften für die Bundes-
beamten der Allgemeinen Verwaltung. Sie sind
dabei den Bundesbeamten der Dienstklasse IX
der Allgemeinen Verwaltung gleichzuhalten, doch
erhält der Bundeskanzler einen Zuschlag von
30 v. H., der Vizekanzler und die übrigen Bun-
desminister, die Staatssekretäre und der Präsi-

dent sowie der Vizepräsident des Rechnungs-
hofes einen solchen von 5 v. H. der Reise-
zulagen.

(2) Den Landeshauptmännern gebührt für ihre
in Angelegenheiten der mittelbaren Bundesver-
waltung unternommenen Dienstreisen eine Ver-
gütung im Ausmaße von 105 v. H. der für Bun-
desbeamte der Dienstklasse IX der Allgemeinen
Verwaltung festgesetzten Reisezulagen.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden
auf Dienstreisen insoweit keine Anwendung, als
ihre Kosten vom Bund unmittelbar getragen
werden (Staatsreisen).

§ 20. Der mit der Durchführung dieses Bun-
desgesetzes verbundene Aufwand wird aus Bun-
desmitteln bestritten.

§ 21. Die Bezugsberechtigten dürfen auf die
ihnen nach Abschnitt I dieses Bundesgesetzes zu-
kommenden Bezüge und sonstigen Gebühren
nicht verzichten.

§ 22. (1) Die in den Art. I und II dieses Bun-
desgesetzes geregelten Bezüge und sonstigen Ge-
bühren sind exekutionsfrei.

(2) Dies gilt auch für Entschädigungen und
sonstige Gebühren von Mitgliedern einer Lan-
desregierung oder des Wiener Stadtsenates, wenn
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun-
gen der Artikel I und II und unter Einbezie-
hung eines Bezuges gemäß den §§ 3 und 4
sowie einer Entschädigung für das Mitglied eines
Landtages (des Wiener Gemeinderates) der Be-
zug des Landeshauptmannes (Bürgermeisters der
Stadt Wien) nicht den Bezug eines Bundes-
ministers, der eines Landeshauptmannstellvertre-
ters (Vizebürgermeisters der Stadt Wien) nicht
den Bezug eines Staatssekretärs oder der eines
sonstigen Mitgliedes der Landesregierung (des
Wiener Stadtsenates) nicht den Betrag von
90 v. H. des Bezuges eines Staatssekretärs über-
schreitet.

§ 23. § 6 Abs. 3 und § 7 des Gehaltsgesetzes
1956, BGBl. Nr. 54, finden sinngemäß Anwen-
dung.

ABSCHNITT II

Artikel IV
§ 24. (1) Einem Mitglied des Nationalrates

oder des Bundesrates gebührt nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen auf Antrag ein monat-
licher Ruhebezug, wenn die ruhebezugsfähige
Gesamtzeit (§ 25 Abs. 2) mindestens zehn Jahre
beträgt.

(2) Der § 8 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl.
Nr. 340, ist mit der Maßgabe sinngemäß anzu-
wenden, daß an die Stelle der Dienstunfähigkeit
die Unfähigkeit zur weiteren Funktionsausübung
und an die Stelle der ruhegenußfähigen Gesamt-
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dienstzeit die ruhebezugsfähige Gesamtzeit zu
treten hat.

§ 25. (1) Der Ruhebezug wird auf der Grund-
lage des nachstehend festgelegten Bezuges und
der ruhebezugsfähigen Gesamtzeit ermittelt. Bei
der Ermittlung ist von dem Bezug auszugehen,
der sich unter Zugrundlegung des Gehaltes eines
Bundesbeamten der Allgemeinen Verwaltung,
Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6, zuzüglich all-
fälliger Teuerungszulagen sowie einer allfälligen
Amtszulage für die vor dem Ausscheiden inne-
gehabte letzte Funktion (§§ 3, 4 und 8 Abs. 1)
ergibt. Hat ein Mitglied des Bundesrates
früher auch dem Nationalrat angehört, bildet
der Bezug eines Mitgliedes des Nationalrates die
Ermittlungsgrundlage.

(2) Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit setzt sich
zusammen aus

a) der Zeit der Funktionsausübung als Mit-
glied des Nationalrates oder des Bundes-
rates,

b) der Zeit der Funktionsausübung als Mit-
glied eines Landtages, wenn für diese Zeit
ein Beitrag von 5 v. H. der für die Tätig-
keit als Mitglied des Landtages erhaltenen
Entschädigungen geleistet wird,

c) der nach Abs. 3 angerechneten Zeit,
d) den nach Abs. 4 angerechneten Zeiten,
e) den nach Abs. 5 zugerechneten Zeiträumen.

Eine mehrfache Berücksichtigung ein und des-
selben Zeitraumes ist unzulässig.

(3) Die Zeit von 1934 bis 1945 ist zur Gänze
anzurechnen, wenn das Mitglied des National-
rates oder des Bundesrates dm Jahre 1934 Mit-
glied des Nationalrates, des Bundesrates oder
eines Landtages war und bei den Wahlen im
Jahre 1945 neuerlich als Mitglied des National-
rates oder Landtages gewählt beziehungsweise
von einem neugewählten Landtag in den Bundes-
rat entsendet wurde.

(4) Zeiten, die ein Mitglied des Nationalrates
oder des Bundesrates vor der Funktionsausübung
als Mitglied der Bundesregierung, als Staats-
sekretär, als Präsident oder Vizepräsident, des
Rechnungshofes zurückgelegt hat, sind, wenn
sie keinen Anspruch auf Ruhebezug nach den
Bestimmungen des Artikels VI begründen, auf
Antrag für die Bemessung des Ruhebezuges nach
diesem Artikel anzurechnen.

(5) Die Bestimmungen des § 9 Abs. 1, 2 und 4
bis 6 des Pensionsgesetzes 1965 sind mit der
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß an die
Stelle der obersten Dienstbehörde der Präsident
des Nationalrates, an die Stelle der ruhegenuß-
fähigen Bundesdienstzeit die Zeiten der Funk-
tionsausübung und an die Stelle der Versetzung

in den Ruhestand das Ausscheiden aus der Funk-
tion zu treten hat.

(6) Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit nach
Abs. 2 ist unter Anwendung der Bestimmungen
des § 6 Abs. 3 des Pensionsgesetzes 1965 in
vollen Jahren auszudrücken.

§ 26. (1) 80 v. H. des Bezuges nach § 25 Abs. 1
bilden die Bemessungsgrundlage des Ruhebezuges.

(2) Der Ruhebezug beträgt bei einer ruhe-
bezugsfähigen Gesamtzeit von zehn Jahren
60 v. H. der Bemessungsgrundlage nach Abs. 1.
Er erhöht sich für jedes weitere Jahr um 2 v. H.
dieser Bemessungsgrundlage.

(3) Der Ruhebezug darf die Bemessungsgrund-
lage nach Abs. 1 nicht übersteigen.

§ 27. (1) Der Ruhebezug gebührt dem Mitglied
des Nationalrates oder des Bundesrates von dem
dem Ausscheiden aus der Funktion, frühestens
jedoch von dem der Vollendung des 55. Lebens-
jahres oder dem Eintritt der Unfähigkeit zur
weiteren Funktionsausübung folgenden Monats-
ersten an.

(2) Wird der Antrag später als drei Monate
nach dem sich aus Abs. 1 ergebenden Anfallstag
gestellt, so gebührt der Ruhebezug von dem der
Einbringung des Antrages folgenden Monats-
ersten an.

§ 28. (1) Den Hinterbliebenen eines Mitgliedes
des Nationalrates oder des Bundesrates gebühren
auf Antrag monatliche Versorgungsbezüge, wenn
das Mitglied des Nationalrates oder des Bundes-
rates am Sterbetag Anspruch auf Ruhebezug ge-
habt hat oder im Falle der mit Ablauf dieses
Tages eingetretenen Unfähigkeit zur weiteren
Funktionsausübung gehabt hätte.

(2) Für die Beurteilung des Anspruches der
Hinterbliebenen auf Versorgungsbezüge gelten
im übrigen die Bestimmungen der §§ 14 Abs. 2
bis 4, 17 Abs. 1 bis 7, 18 Abs. 2 bis 4 und 19 des
Pensionsgesetzes 1965 sinngemäß.

(3) Der Versorgungsbezug eines Hinterbliebe-
nen gebührt von dem dem Ableben des Mit-
gliedes des Nationalstes oder des Bundesrates
folgenden Monatsersten an. Wird der Antrag
nicht binnen drei Monaten nach diesem Tag
gestellt, gebührt der Versorgungsbezug von dem
der Einbringung des Antrages folgenden Monats-
ersten an.

§ 29. (1) Der Witwenversorgungsbezug beträgt
60 v. H. des Ruhebezuges, der der ruhebezugs-
fähigen Gesamtzeit des Mitgliedes des National-
rates oder des Bundesrates und dem Bezug nach
§ 25 Abs. 1 entspricht, mindestens aber 42 v. H.
der Bemessungsgrundlage nach § 26 Abs. 1.
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(2) Der Waisenversorgungsbezug beträgt

a) für jede Halbwaise 12 v. H. des Ruhe-
bezuges, der der ruhebezugsfähigen Ge-
samtzeit des Mitgliedes des Nationalrates
oder des Bundesrates und dem Bezug nach
§ 25 Abs. 1 entspricht, mindestens aber
8•4 v. H. der Bemessungsgrundlage nach
§ 26 Abs. 1,

b) für jede Vollwaise 30 v. H. des Ruhe-
bezuges, der der ruhebezugsfähigen Ge-
samtzeit des Mitgliedes des Nationalrates
oder des Bundesrates und dem Bezug nach
§ 25 Abs. 1 entspricht, mindestens aber
21 v. H. der Bemessungsgrundlage nach
§ 26 Abs. 1.

§ 30. Hat ein Mitglied des Nationalrates oder
des Bundesrates, das im Jahre 1934 einer dieser
Körperschaften angehört hat, infolge politischer
oder rassischer Verfolgung (§ 1 des Opferfür-
sorgegesetzes) den Tod gefunden, so gebühren
seinen Hinterbliebenen Versorgungsbezüge unter
voller Anrechnung der Zeit vom Ausscheiden
aus der Körperschaft im Jahre 1934 bis zum
26. April 1945.

§ 31. Die Bestimmungen der §§ 11, 13, 16
Abs. 1, 20 Abs. 1, 2, 5 und 6, 21, 23, 27, 28, 32
bis 40, 41 Abs. 1 bis 3 und 42 bis 45 des Pen-
sionsgesetzes 1965 sind sinngemäß anzuwenden.

§ 32. Auf den Ruhe-(Versorgungs-)bezug nach
diesem Artikel sind gleichartige Leistungen eines
Landes, die auf die gleichen Zeiten entfallen, die
bei der Ermittlung des Ruhe-(Versorgungs-)bezu-
ges berücksichtigt worden sind, anzurechnen.

§ 33. (1) Wird ein ehemaliges Mitglied des
Nationalrates oder des Bundesrates, das keinen
Anspruch auf einen Ruhebezug erlangt hat, in
einen Landtag gewählt, so hat der Bund auf
Antrag des Mitgliedes die nach § 12 geleisteten
Beiträge dem Land zu überweisen. Diese Über-
weisung hat jedoch nur dann zu erfolgen, wenn
auf Grund der in Betracht kommenden landes-
gesetzlichen Bestimmungen Mitglieder des Land-
tages von ihren Entschädigungen Beiträge von
mindestens 5 v. H. zu leisten haben.

(2) Zeiträume der früheren Funktionsausübung
als Mitglied des Nationalrates oder des Bundes-
rates, für die Beiträge einem Land überwiesen
worden sind, sind nach Beendigung einer neuer-
lichen Funktionsausübung als Mitglied des
Nationalrates oder des Bundesrates nur dann
bei der Ermittlung des Ruhe-(Versorgungs-)bezu-
ges zu berücksichtigen, wenn die überwiesenen
Beiträge dem Bund vom Land rückerstattet wer-
den.

Artikel V

§ 34. (1) Dem Bundespräsidenten gebührt nach
Beendigung seiner Amtstätigkeit, solange er
weder eine öffentliche Amtstätigkeit ausübt noch
einer Erwerbstätigkeit nachgeht, ein Ruhebezug
im Ausmaß von 80 v. H. seines Bezuges.

(2) Die Hinterbliebenen des Bundespräsiden-
ten haben nach Maßgabe der Bestimmungen des
§ 28 Abs. 2 Anspruch auf Versorgungsbezüge.

(3) Der Witwenversorgungsbezug beträgt
60 v. H., der Waisenversorgungsbezug für eine
Halbwaise 12 v. H. und der Waisenversorgungs-
bezug für eine Vollwaise 30 v. H. des Ruhe-
bezuges.

(4) Die Bestimmungen der §§ 11, 13, 16 Abs. 1,
21, 23, 27, 28, 32 bis 40, 41 Abs. 1 bis 3 und 42
bis 45 des Pensionsgesetzes 1965 sind sinngemäß
anzuwenden.

Artikel VI

§ 35. (1) Den Mitgliedern der Bundesregierung,
den Staatssekretären, dem Präsidenten und dem
Vizepräsidenten des Rechnungshofes sowie den
Landeshauptmännern gebühren nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen auf Antrag monat-
liche Ruhebezüge, wenn ihre Funktionsdauer in
einer oder in mehreren der angeführten Funk-
tionen zusammen wenigstens vier Jahre betragen
hat.

(2) Der Ruhebezug wird auf der Grundlage
des nachstehend festgelegten Bezuges und der
Funktionsdauer unter Berücksichtigung der
Abs. 3 bis 6 und des § 36 ermittelt. Dabei ist von
jenem Bezug auszugehen, der sich nach den Be-
stimmungen des § 6 unter Zugrundelegung des
Gehaltes eines Bundesbeamten der Allgemeinen
Verwaltung, Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6,
zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen, ergibt.
Hat das oberste Organ im Sinne des Abs. 1
mehrere Funktionen ausgeübt, so ist die mit
dem höchsten Bezug verbundene Funktion maß-
gebend.

(3) Zeiten, die ein oberstes Organ als einer der
Präsidenten des Nationalrates oder als Mitglied
einer Landesregierung — ausgenommen die Zei-
ten der Ausübung der Funktion eines Landes-
hauptmannes — zurückgelegt hat, sind sowohl
für die Begründung des Anspruches auf Ruhe-
bezug als auch für die Bemessung des Ruhebezuges
der Zeit der Ausübung einer Funktion im Sinne
des Abs. 1 zuzurechnen.

(4) Zeiten, die ein oberstes Organ als Mitglied
des Nationalrates oder des Bundesrates zurück-
gelegt hat, sind sowohl für die Begründung des
Anspruches auf Ruhebezug als auch für die Be-
messung des Ruhebezuges den Zeiten der Funk-
tionsausübung als oberstes Organ im Sinne des
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Abs. 1 derart zuzurechnen, daß jedes Jahr der
Funktionsausübung vier Monaten der Ausübung
der im Abs. 1 genannten Funktionen gleichge-
halten wird.

(5) Eine Zurechnung nach Abs. 3 und 4 hat
nur zu erfolgen, soweit sie zur Erreichung des
vollen Ruhebezuges erforderlich ist.

(6) Eine mehrfache Berücksichtigung ein und
desselben Zeitraumes ist unzulässig.

§ 36. (1) Wird ein oberstes Organ im Sinne des
§ 35 Abs. 1 während der Ausübung seiner Funk-
tion durch Krankheit oder Unfall zur weiteren
Funktionsausübung unfähig und beträgt die
Funktionsdauer unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen des § 35 Abs. 3 bis 6 noch nicht
vier Jahre, dann ist es so zu behandeln, als ob
es eine Funktionsdauer von vier Jahren aufzu-
weisen hätte.

(2) Die Bestimmungen des § 9 Abs. 1, 2 und
4 bis 6 des Pensionsgesetzes 1965 sind mit der
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß an die
Stelle der obersten Dienstbehörde die Bundes-
regierung, an die Stelle der ruhegenußfähigen
Bundesdienstzeit die Zeiten der Funktionsaus-
übung und an die Stelle der Versetzung in den
Ruhestand das Ausscheiden aus der Funktion zu
treten hat.

§ 37. Der Ruhebezug beträgt nach Vollendung
des vierten Jahres der Funktionsdauer 50 v. H.
des Bezuges nach § 35 Abs. 2 und erhöht sich
für jedes weitere Jahr der Funktionsdauer um
6 v. H. dieses Bezuges. Der Ruhebezug darf
80 v. H. des Bezuges nach § 35 Abs. 2 nicht
übersteigen.

§ 38. Besteht neben dem Anspruch auf Ruhe-
bezug nach § 35 ein Anspruch auf

a) einen Bezug nach den §§3 und 4 in Ver-
bindung mit den §§ 7 und 8 Abs. 1,

b) einen Ruhebezug nach § 24,
c) einen Bezug nach § 5 oder einen Ruhebezug

nach § 34,
d) Zuwendungen, die für die Tätigkeit als

Mitglied einer Landesregierung aus Landes-
mitteln gewährt werden,

e) ein Diensteinkommen oder einen Ruhe-
(Versorgungs-)bezug (ausgenommen) eine
Hilflosenzulage) aus einem Dienstverhält-
nis zu einer Gebietskörperschaft, zu einem
Fonds, zu einer Stiftung oder zu einer An-
stalt, die von Organen einer Gebietskörper-
schaft oder von Personen (Personengemein-
schaften) verwaltet werden, die hiezu von
Organen dieser Körperschaft bestellt sind,

f) ein Einkommen oder einen Ruhegenuß aus
der Tätigkeit als Mitglied des Vorstandes

oder als Geschäftsführer von Unterneh-
mungen, die Gesellschaften, Unternehmun-
gen oder Betriebe zum Gegenstand haben,
die vom Verstaatlichungsgesetz, BGBl.
Nr. 168/1946, oder vom zweiten Verstaat-
lichungsgesetz, BGBl. Nr. 81/1947, erfaßt
sind, oder von sonstigen Unternehmungen,
bei denen oberste Organe der Vollziehung
des Bundes einschließlich der Bundesregie-
rung hinsichtlich von Gesellschaftsorganen
ein Bestellungs- oder Bestätigungsrecht aus-
üben oder an denen der Bund mit wenig-
stens 50 v. H. beteiligt ist, sowie aus der
Tätigkeit als Mitglied des Generalrates der
Oesterreichischen Nationalbank,

g) Vergütungen aus der Tätigkeit als Mitglied
des Aufsichtsrates von Unternehmungen
der in lit. f genannten Art, wobei jedoch
die Mitgliedschaft zu zwei Aufsichtsräten
außer Betracht bleibt,

h) wiederkehrende Geldleistungen aus der ge-
setzlichen Pensions- und Unfallversiche-
rung (ausgenommen ein Hilflosenzuschuß
und Pensionsleistungen auf Grund einer
freiwilligen Höherversicherung),

i) einen außerordentlichen Versorgungsgenuß,
der im Hinblick auf die Ausübung einer
der im § 35 Abs. 1, 3 und 4 genannten
Funktionen gewährt wurde,

so ist der Ruhebezug nur in dem Ausmaß aus-
zuzahlen, um das die Summe der in lit. a bis i
genannten Beträge hinter dem Bezug zurück-
bleibt, der der Bemessung des Ruhebezuges zu-
grunde gelegt wurde. Für die erforderliche Ver-
gleichsberechnung sind die Bruttobeträge heran-
zuziehen.

§ 39. (1) Der Ruhebezug gebührt dem obersten
Organ im Sinne des § 35 Abs. 1 von dem dem
Ausscheiden aus der Funktion, frühestens jedoch
von dem der Vollendung des 55. Lebensjahres
oder dem Eintritt der Unfähigkeit zur weiteren
Funktionsausübung folgenden Monatsersten an.

(2) Für die Monate, für die die Weiterzahlung
des Bezuges nach § 14 Abs. 1 vorgesehen ist,
gebühren keine Ruhebezüge, es sei denn, daß das
oberste Organ die Erklärung abgibt, den Ruhe-
bezug an Stelle des Bezuges beziehen zu wollen.

(3) Wird der Antrag später als drei Monate
nach dem sich aus den Abs. 1 und 2 ergebenden
Anfallstag gestellt, so gebührt der Ruhebezug von
dem der Einbringung des Antrages folgenden
Monatsersten an.

§ 40. Zeiten, während welcher eine im Art. 71
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung
von 1929 genannte Person mit der Fortführung
der Verwaltung betraut war, sind wie Zeiten der
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Ausübung der entsprechenden Funktion zu be-
handeln.

§ 41. (1) Wird der Empfänger eines Ruhebezu-
ges neuerlich zum obersten Organ im Sinne des
§ 35 Abs. 1 bestellt oder gewählt, so erlischt der
Ruhebezug mit Ablauf des Monates, der dem
Beginn des Anspruches auf den Bezug voran-
geht.

(2) Scheidet ein oberstes Organ aus seiner
Funktion aus, so ist der Ruhebezug im Sinne des
§ 37 neu zu bemessen.

(3) Wird der Empfänger eines Ruhebezuges zu
einem der Präsidenten des Nationalrates gewählt
oder ist er Mitglied des Nationalrates oder des
Bundesrates, so ist der Ruhebezug nach dem
Ausscheiden aus der Funktion unter Berücksich-
tigung der Funktionsdauer im Sinne des § 35
Abs. 3 bis 5 neu zu bemessen. Dies gilt entspre-
chend für die Mitglieder einer Landesregierung,
ausgenommen den Landeshauptmann.

§ 42. (1) Den Hinterbliebenen eines obersten
Organs im Sinne des § 35 Abs. 1 gebühren auf
Antrag monatliche Versorgungsbezüge, wenn das
oberste Organ am Sterbetag Anspruch auf Ruhe-
bezug gehabt hat oder im Falle der mit Ablauf
dieses Tages eingetretenen Unfähigkeit zur wei-
teren Funktionsausübung gehabt hätte.

(2) Die Bestimmungen des § 28 Abs. 2 und 3
gelten entsprechend.

§ 43. (1) Der Witwenversorgungsbezug beträgt
60 v. H., der Waisenversorgungsbezug für eine
Halbwaise 12 v. H. und der Waisenversorgungs-
bezug für eine Vollwaise 30 v. H. des Ruhe-
bezuges des obersten Organs.

(2) Auf die Versorgungsbezüge der Witwe und
der Waisen sind die Bestimmungen des § 38 sinn-
gemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß der
im § 38 vorgesehenen Vergleichsberechnung bei
der Witwe 60 v. H., bei einer Vollwaise 30 v. H.
und bei einer Halbwaise 12 v. H. des Bezuges
nach § 35 Abs. 2 zugrunde zu legen sind.

§ 44. (1) Bei der in diesem Artikel geregelten
Versorgung sind die Bestimmungen der §§ 11,
13, 16 Abs. 1, 20 Abs. 2, 5 und 6, 21, 23, 27,
28, 32 bis 40, 41 Abs. 1 bis 3 und 42 bis 45
des Pensionsgesetzes 1965 sinngemäß anzuwen-
den.

(2) Die sinngemäße Anwendung des im Abs. 1
angeführten § 20 Abs. 2 des Pensionsgesetzes
1965 hat mit der Maßgabe zu erfolgen, daß das
Erfordernis des Vorliegens einer Mindestdauer
der Funktionsausübung zu entfallen hat.

ABSCHNITT III

Artikel VII

Übergangsbestimmungen

§ 45. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1972
in Kraft. In diesem Zeitpunkt treten die Bundes-
gesetze vom 29. Feber 1956, BGBl. Nr. 57, über
die Bezüge der Mitglieder des Nationalrates und
des Bundesrates, bestimmter oberster Organe der
Vollziehung und des Präsidenten des Rechnungs-
hofes und vom 15. Dezember 1961, BGBl. Nr. 16/
1962, mit dem bestimmten obersten Organen der
Vollziehung und des Rechnungshofes Ruhebezüge
gewährt werden und das Bundesgesetz vom
29. Feber 1956, BGBl. Nr. 57, über die Bezüge
der Mitglieder des Nationalrates und des Bun-
desrates, bestimmter oberster Organe der Voll-
ziehung und des Präsidenten des Rechnungshofes
abgeändert und ergänzt wird, außer Kraft.

§ 46. Für die in § 1 Abs. 1 genannten obersten
Organe sind die ab dem Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes gebührenden Bezüge auf Grund der
Bestimmungen der §§ 3 bis 8 neu festzusetzen.

§ 47. (1) Den in den §§ 24 Abs. 1, 34 Abs. 1
und 35 Abs. 1 genannten Personen und deren
Hinterbliebenen, die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Bundesgesetzes Anspruch auf lau-
fende Zuwendungen oder Ruhe-(Versorgungs-)-
bezüge nach den bisherigen Bestimmungen ge-
habt haben, gebühren Ruhe-(Versorgungs-)bezüge
nach den Bestimmungen des Abschnittes II dieses
Bundesgesetzes. Für diese Personen gilt folgende
besondere Bestimmung:

Die Ruhebezüge gebühren auch vor Voll-
endung des 55. Lebensjahres.

(2) Für die in § 35 Abs. 1 umschriebenen Per-
sonen und deren Hinterbliebene gelten darüber
hinaus folgende Bestimmungen:

Für die Begründung des Anspruches gelten die
bisherigen Bestimmungen. Der für die Bemessung
des Ruhebezuges maßgebende Hundertsatz ist
unter Zugrundelegung der der bisherigen Ermitt-
lung zugrunde gelegten Funktionsdauer (Dauer
der Amtswirksamkeit) unter Berücksichtigung der
Bestimmungen des § 35 Abs. 3 bis 6 nach § 37
neu zu berechnen. Ist der auf diese Weise ermit-
telte Hundertsatz niedriger als der Hundertsatz,
der nach den bisherigen Bestimmungen für die
Bemessung des Ruhebezuges maßgebend gewesen
ist, so ist dieser Hundertsatz weiterhin für die
Bemessung des Ruhebezuges maßgebend.

§ 48. (1) Ehemaligen obersten Organen im
Sinne der §§ 24 Abs. 1 und 35 Abs. 1, die nach den
bisherigen Vorschriften keinen Anspruch auf
Ruhebezüge gehabt haben, gebühren bei Erfül-
lung der Voraussetzungen auf Antrag Ruhe-
bezüge nach den Bestimmungen der Artikel IV
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und VI. Für diese obersten Organe gelten aber
folgende Bestimmungen:

1. Die Ruhebezüge gebühren frühestens ab dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes-
gesetzes, wenn der Antrag binnen sechs Mo-
naten nach dem Inkrafttreten gestellt wird.
In allen übrigen Fällen gebührt der Ruhe-
bezug frühestens von dem der Einbringung
des Antrages folgenden Monatsersten an.

2. Mit der Erlangung des Anspruches auf Ruhe-
bezug erlischt ein außerordentlicher Ver-
sorgungsgenuß. Die nach diesem Zeitpunkt
allenfalls noch ausgezahlten außerordent-
lichen Versorgungsgenüsse sind auf die nach
den Bestimmungen der Artikel IV und VI
gebührenden Ruhebezüge anzurechnen.

(2) Auf die Hinterbliebenen von obersten Or-
ganen sind die Bestimmungen des Abs. 1 sinn-
gemäß anzuwenden.

§ 49. Die steuerrechtliche Behandlung der nach
diesem Bundesgesetz gebührenden Bezüge und
Entschädigungen wird im Einkommensteuergesetz
1967, BGBl. Nr. 268, in der Fassung des Bundes-
gesetzes vom 9. Juli 1972, BGBl. Nr. 274,
geregelt.

§ 50. (Verfassungsbestimmung) Die nach den
§§ 3, 4 und 7 Abs. 1 — soweit sich dessen Bestim-
mungen auf Mitglieder des Nationalrates und des
Bundesrates beziehen — sowie Abs. 4, 8, 9 Abs. 2,
12 Abs. 2 und Abs. 3 soweit sich diese Be-
stimmungen auf Mitglieder des Nationalrates
und des Bundesrates beziehen, 14 Abs. 2 bis 5,
17 Abs. 2 sowie 18 Abs. 3 und 4, ferner nach
Artikel IV sowie Artikel VII — soweit sich dessen
Bestimmungen auf Mitglieder des Nationalrates
und des Bundesrates beziehen — zu treffenden
Maßnahmen obliegen dem Präsidenten des Na-
tionalrates. Auf das Verfahren ist das Allge-
meine Verwaltungsverfahrensgesetz 1950, BGBl.
Nr. 172, anzuwenden.

§ 51. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist, soweit sie nicht gemäß § 50 dem Präsidenten
des Nationalrates obliegt, die Bundesregierung
betraut. Die Vorbereitung der nach diesem Bun-
desgesetz der Bundesregierung zukommenden
Akte obliegt dem Bundeskanzler.

Jonas
Kreisky Häuser Rösch Broda
Sinowatz Androsch Weihs Staribacher
Frühbauer Kirchschläger Moser

Firnberg Leodolter

2 7 4 . Bundesgesetz vom 9. Juli 1972
über die steuerrechtliche Behandlung der
Bezüge der Mitglieder der Organe der Ge-
setzgebung, bestimmter oberster Organe der
Vollziehung, des Präsidenten und des Vize-
präsidenten des Rechnungshofes sowie der
Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes und
über im Zusammenhang damit stehende

Vorschriften

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Einkommensteuergesetz 1967, BGBl.
Nr. 268, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 9/1969, 194/1969, 9/1970, 370/1970, 228/
1971 und 370/1971 wird in nachstehender Weise
geändert:

1. Am Schluß der Z. 7 im Abs. 1 des § 3 wird
der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt und
folgender Satz angefügt:

„Nicht Verrechnungspflichtige Aufwandsent-
schädigungen und nicht Verrechnungspflichtige
Reisekostenersätze, welche die im § 9 Abs. 2
bis 4 genannten Personen erhalten, sind nicht
gemäß dem ersten Satz zu behandeln, sondern
im Rahmen der Bestimmungen des § 9 Abs. 2
bis 4 als Werbungskosten zu berücksichtigen,
soweit sie nicht gemäß § 3 Abs. 1 Z. 9 bis 11
steuerfrei sind;"

2. Die Z. 9 bis 11 im Abs. 1 des § 3 haben
zu lauten:

„9. die in den §§ 5 Abs. 2, 17 und 18 des
Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972, BGBl.
Nr. 273, geregelten Vergütungen des Bundes-
präsidenten;

10. die im § 5 a Abs. 1 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes, BGBl. Nr. 85/1953, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 11/1955 genann-
ten Entschädigungen;

11. die im § 9 sowie in den §§ 17 bis 19
des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972, BGBl.
Nr. 273, angeführten Vergütungen, sowie dem
Grunde und der Höhe nach gleichartige Ent-
schädigungen, die Landeshauptmänner und ihre
Stellvertreter, Mitglieder einer Landesregierung
(des Wiener Stadtsenates) und Mitglieder eines
Landtages auf Grund landesgesetzlicher Regelung
erhalten;"

3. Im § 9 wird als Abs. 2 eingefügt:

„(2) Die Hälfte der laufenden. Bezüge (ausge-
nommen die im § 3 Abs. 1 Z. 9 bis 11 genannten
und die nach § 67 zu versteuernden Bezüge),
die der Bundespräsident, Mitglieder gesetzgeben-
der Organe und Mitglieder des Verfassungs-
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gerichtshofes (einschließlich der Ersatzmitglie-
der), Mitglieder der Bundesregierung, Staats-
sekretäre und Mitglieder der Landesregierun-
gen (des Wiener Stadtsenates) sowie der Präsi-
dent und der Vizepräsident des Rechnungs-
hofes in dieser Eigenschaft erhalten, mindestens
aber ein Betrag von 10.800 S jährlich, ist ohne
besonderen Nachweis mit der Maßgabe als Wer-
bungskosten anzuerkennen, daß der Werbungs-
kostenpauschbetrag bei Landeshauptmännern
jenen eines Bundesministers, bei Landeshaupt-
mann-Stellvertretern (Vizebürgermeister der
Stadt Wien) jenen eines Staatssekretärs, bei son-
stigen Mitgliedern einer Landesregierung (des
Wiener Stadtsenates) 90 v. H. jenes eines Staats-
sekretärs und bei Mitgliedern eines Landtages
jenen eines Mitgliedes des Bundesrates nicht über-
steigen darf. Der Werbungskostenpauschbetrag
für die im § 1 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes vom 9. Juli 1972, BGBl. Nr. 273,
genannten Personen ist von den gebührenden
Bezügen (§§ 3, 4, 5 Abs. 1, 6 und 8 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972, BGBl.
Nr. 273) auf der Grundlage des jeweiligen
Gehaltes eines Bundesbeamten der Allgemeinen
Verwaltung, Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6,
zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen zu berech-
nen. Bei Mitgliedern eines Landtages beträgt der
Werbungskostenpauschbetrag die Hälfte des
den Mitgliedern des Nationalrates zustehenden
Werbungskostenpauschbetrages; hiebei sind dem
Grunde und der Höhe nach gleichartige Bezüge
(Zulagen) der Präsidenten (Vizepräsidenten,
Stellvertreter) der Landtage entsprechend zu be-
rücksichtigen. Der Werbungskostenpauschbetrag
nach den vorstehenden Bestimmungen steht
neben dem Werbungskostenpauschbetrag nach
§ 51 Abs. 1 zu."

Die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die Be-
zeichnung Abs. 3 und 4.

4. Im neuen Abs. 3 des § 9 treten im dritten
Satz an die Stelle der Worte „steuerfreie Bezüge
nach § 3 Abs. 1 Z. 10 oder 11" die Worte „Be-
züge im Sinne des Abs. 2".

5. Im neuen Abs. 4 des § 9 treten im ersten
Satz an die Stelle der Worte „Abs. 2" die Worte
„Abs. 2 und 3". Im letzten Satz des neuen Abs. 4
treten an die Stelle der Worte „Abs. 2" die
Worte „Abs. 3".

6. In Z. 2 des Abs. 1 im § 10 treten an die
Stelle der Worte „Pflichtbeiträge der im § 3
Abs. 1 Z. 10 und 11 genannten Personen" die
Worte „Pflichtbeiträge der im § 9 Abs. 2 ge-
nannten Personen".

7. Im § 19 Abs. 1 ist nach Z. 3 als Z. 4 einzu-
fügen:

„4. Bezüge und Ruhe-(Versorgungs-)bezüge
im Sinne des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972,
BGBl. Nr. 273, und im Sinne des Verfassungs-
gerichtshofgesetzes sowie dem Grunde und der
Höhe nach gleichartige Bezüge und Ruhe-(Versor-
gungs-)bezüge, die Mitglieder einer Landesre-
gierung (des Wiener Stadtsenates) und Mitglie-
der eines Landtages sowie deren Hinterbliebene
auf Grund landesgesetzlicher Regelung erhalten."

8. Im § 22 Z. 4 tritt an die Stelle des Klam-
merausdruckes „(§ 9 Abs. 2 und 3)" der Klam-
merausdruck „(§ 9 Abs. 3 und 4)".

9. Im § 67 Abs. 4 ist als letzter Satz anzu-
fügen:

„Die vorstehenden Bestimmungen sind sinn-
gemäß auf Bezüge und Entschädigungen im Sinne
des § 14 des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972,
BGBl. Nr. 273, und im Sinne des § 5 des
Verfassungsgerichtshofgesetzes sowie dem Grunde
und der Höhe nach gleichartige Bezüge und Ent-
schädigungen auf Grund landesgesetzlicher Rege-
lung anzuwenden."

Artikel II

Der Beitrag gemäß § 8 des Bundesgesetzes
vom 9. September 1966, BGBl. Nr. 207, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 369/1970,
und die Sonderabgabe gemäß dem Bundesgesetz
vom 4. Juli 1968, BGBl. Nr. 304, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 368/1970 sind
letztmals für die Bezüge des ersten Halbjahres
des Kalenderjahres 1972 zu entrichten.

Artikel III

(1) Die Bestimmungen des Artikels I sind erst-
mals für die Bezüge des zweiten Halbjahres
des Kalenderjahres 1972 anzuwenden.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Jonas
Kreisky Androsch

275. Bundesgesetz vom 9. Juli 1972, mit
dem das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl.
Nr. 85/1953, in der Fassung der Bundesgesetze
vom 25. Juli 1956, BGBl. Nr. 171, vom 22. Jän-
ner 1958, BGBl. Nr. 18, vom 16. Dezember
1964, BGBl. Nr. 297, sowie des § 170 Z. 4 des
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs-
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gesetzes vom 31. Mai 1967, BGBl. Nr. 200, wird
geändert wie folgt:

1. § 4 hat zu lauten:

„§ 4. (1) Die Mitglieder des Verfassungs-
gerichtshofes erhalten vom Ersten des ihrer Be-
stellung nachfolgenden Monates an eine Geld-
entschädigung in folgender Höhe:

1. der Präsident im Ausmaß von 166 v. H.,
2. der Vizepräsident im Ausmaß von 138 v. H.,
3. die ständigen Referenten im Ausmaß von

138 v. H.,
4. die übrigen Mitglieder im Ausmaß von

83. v. H.
des Bezuges, auf den jeweils ein Mitglied

des Nationalrates Anspruch hätte, wenn es seit
der Ernennung zum Mitglied des Verfassungs-
gerichtshofes dem Nationalrat als Abgeordneter
angehören würde.

(2) Bekleidet der Vizepräsident auch die Funk-
tion eines ständigen Referenten, so erhält er für
diese Funktion keine Entschädigung.

(3) Ersatzmitglieder des Verfassungsgerichts-
hofes erhalten für jede Sitzung, an der sie teil-
genommen haben, eine Entschädigung, die für
jeden Sitzungstag ein Zehntel der für einen
Monat entfallenden Entschädigung der im Abs. 1
Z. 4 genannten Mitglieder — bemessen nach dem
Anfangsbezug — beträgt.

(4) Außer den Entschädigungen erhalten die
Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes Sonder-
zahlungen in sinngemäßer Anwendung der
Bestimmungen der §§ 3 Abs. 3 und 7 Abs. 2 des
Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54."

2. Abs. 2 des § 5 a hat zu lauten:

„(2) Die Geldentschädigungen gemäß den §§ 4
und 5 und des Abs. 1 des vorliegenden Para-

graphen sind exekutionsfrei. Die steuerrechtliche
Behandlung der auf Grund dieses Bundesgesetzes
gebührenden Entschädigungen wird im Einkom-
mensteuergesetz 1967, BGBl. Nr. 268, in der
Fassung des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972,
BGBl. Nr. 274, geregelt."

Artikel II

(Übergangsbestimmung)

(1) § 4 und § 5 a Abs. 2, erster Halbsatz, des
Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 in der Fas-
sung des Art. I des vorliegenden Bundesgesetzes
treten mit 1. Juli 1972 in Kraft. Für das Inkraft-
treten der übrigen Bestimmungen des § 5 a Abs. 2
des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953, in der
Fassung des vorliegenden Bundesgesetzes gelten
die Inkrafttretensbestimmungen des Bundes-
gesetzes vom 9. Juli 1972, BGBl. Nr. 274.

(2) Laufende Ruhe(Versorgungs)bezüge ein-
schließlich Zulagen sowie laufende Bezüge nach
§ 5 Abs. 1 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, die bereits vor dem Zeitpunkt des In-
krafttretens des § 4 des Verfassungsgerichtshof-
gesetzes 1953 in der Fassung des Art. I gemäß
dem bisher geltenden Recht gebührt haben, sind
nach den Bestimmungen des § 4 des Verfassungs-
gerichtshofgesetzes 1953 in der Fassung des
Art. I Z. 1 des vorliegenden Bundesgesetzes von
dessen Inkrafttreten an neu zu berechnen.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundeskanzler betraut.

Jonas
Kreisky
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